
Asylverfahren; Unerheblicher Beweisantrag

Normen:

AsylG§ 78 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1; VwGO § 138 Nr. 3

Suchworte:

Beweisantrag, unerheblicher; Gehör, rechtliches; Verfahrensfehler

Leitsätze/-sätze:

1. Der Anspruch auf rechtliches Gehör schützt nicht gegen eine nach Meinung eines 
Beteiligten sachlich unrichtige Ablehnung eines Beweisantrags.

2. Die Nichtberücksichtigung eines erheblichen Beweisantrags stellt einen Verstoß gegen das 
rechtliche Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG und damit einen absoluten Revisionsgrund im 
Sinne von § 138 Nr. 3 VwGO dar, wenn sie im Prozessrecht keine Stütze findet, wenn also ein 
Beweisantrag aus den angegebenen Gründen schlechthin nicht abgelehnt werden darf.

3. In prozessrechtlich zulässiger Weise kann ein Beweisantrag unter anderem abgelehnt 
werden, wenn die unter Beweis gestellte Tatsache nach der materiell-rechtlichen 
Rechtsauffassung des Tatsachengerichts nicht entscheidungserheblich ist oder wenn es sich 
um einen Ausforschungs- und Beweisermittlungsantrag handelt, der lediglich zum Ziel hat, 
Zugang zu einer bestimmten Informationsquelle zu erlangen.

4. Bei der Prüfung, ob ein Verfahrensfehler vorliegt, ist nach ständiger höchstrichterlicher 
Rechtsprechung die materiell-rechtliche Auffassung des Verwaltungsgerichts 
zugrundezulegen, auch wenn diese fehlerhaft sein sollte.
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Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht

Beschluss vom 23.04.2025 - 4 LA 17/23

Der Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Hannover -  Einzelrichterin der 5.  Kammer -  vom 4. 
November 2022 wird abgelehnt.

Der Kläger trägt die außergerichtlichen Kosten des Zulassungsverfahrens. 
Gerichtskosten werden nicht erhoben.

Gründe

Der Antrag des Klägers, die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts zuzulassen, 

hat keinen Erfolg. 

Die Berufung ist nicht wegen der geltend gemachten Versagung rechtlichen Gehörs nach § 78 

Abs. 3 Nr. 3 AsylG i.V.m. § 138 Nr. 3 VwGO zuzulassen. Eine Verletzung des rechtlichen 

Gehörs durch die von dem Kläger gerügte Ablehnung seines in der mündlichen Verhandlung 

vom  10.  Januar  2023  gestellten  Beweisantrags  zum  Beweis  der  Tatsache,  dass  die 

Adressänderung bei der Beklagten eingegangen sei, eine Auskunft der Beklagten einzuholen, 

ob die E-Mail zu dem Aktenzeichen H. zu der Akte gelangt sei, liegt nicht vor.

Das  Recht  auf  rechtliches  Gehör  (Art.  103  Abs.  1  GG)  verpflichtet  das  Gericht,  die 

Ausführungen der  Beteiligten  zur  Kenntnis  zu  nehmen und in  Erwägung zu  ziehen.  Als 

Prozessgrundrecht  soll  es  sicherstellen,  dass  die  gerichtliche  Entscheidung  frei  von 

Verfahrensfehlern ergeht, die ihren Grund in unterlassener Kenntnisnahme und mangelnder 

Berücksichtigung des Sachvortrags eines Beteiligten haben (vgl.  nur BVerwG, Beschl.  v. 

18.2.2021 - 1 B 9.21 -, juris Rn. 4 m.w.N.). Aus dem Gebot des rechtlichen Gehörs lässt sich 

aber  nicht  die  Verpflichtung  der  Gerichte  ableiten,  dem  Tatsachenvortrag  oder  der 

Rechtsansicht  eines Beteiligten inhaltlich zu folgen (stRspr,  vgl.  z.B.  BVerwG, Beschl.  v. 

4.7.2024 - 4 B 5.24 -, juris Rn. 24). Die Nichtberücksichtigung eines erheblichen Beweisantrags 

stellt einen Verstoß gegen das rechtliche Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG und damit einen 

absoluten Revisionsgrund im Sinne von § 138 Nr. 3 VwGO dar, wenn sie im Prozessrecht 
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keine Stütze findet (BVerwG, Beschl. v. 14.2.2022 - 1 B 49.21 -, juris Rn. 18; Beschl. v. 

12.3.2004 - 6 B 2.04 -, juris Rn. 9; ferner Niedersächsisches OVG, Beschl. v. 25.7.2024 - 11 LA 

303/23  -,  juris  Rn. 17;  Senatsbeschl.  v.  8.8.2023  -  4  LA  219/21  -,  juris  Rn. 8  m.w.N; 

Senatsbeschl. v. 25.10.2022 - 4 LA 225/20 -, juris Rn. 14 m.w.N), wenn also ein Beweisantrag 

aus den angegebenen Gründen schlechthin nicht abgelehnt werden darf (Senatsbeschl. v. 

22.10.2024 - 4 LA 119/22 -, n. v.; Senatsbeschl. v. 20.10.2023 - 4 LA 103/22 -, juris Rn. 4; 

Niedersächsisches OVG, Beschl. v. 30.9.2019 - 13 LA 227/16 -, juris Rn. 50 m.w.N.). Der 

Anspruch auf rechtliches Gehör schützt mithin aber nicht gegen eine nach Meinung eines 

Beteiligten  sachlich  unrichtige  Ablehnung  eines  Beweisantrags  (BVerwG,  Beschl.  v. 

12.2.2024 - 6 A 1.24 -, juris Rn. 5 m.w.N.; Beschl. v. 7.10.1987 - 9 CB 20.87 -, juris Leitsatz Nr. 

3 u. Rn. 7; Niedersächsisches OVG, Beschl. v. 1.8.2022 - 10 LA 23/22 -, juris Rn. 25; OVG 

Schleswig-Holstein, Beschl. v. 12.5.2020 - 5 LA 166/20 -, juris Rn. 8; Hessischer VGH, Beschl. 

v. 16.4.2019 - 6 A 700/19.Z.A -, juris Rn. 3; Bayerischer VGH, Beschl. v. 15.6.2018 - 20 ZB 

18.31354 -, juris Rn. 4; OVG Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 4.11.2016 - 3 L 162/16 -, juris Rn. 37; 

OVG Berlin-Brandenburg,  Beschl.  v.  27.2.2015 -  OVG 10 N 14.13 -,  juris  Rn.  12;  OVG 

Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 18.6.2012 - 13 A 1863/10 -, juris Rn. 12; Senatsbeschl. v. 

5.2.2004 - 4 LA 7/03 -, n. v.; GK-AsylG, April 2025, § 78 Rn. 355.2). Ob die Ablehnung eine 

Stütze im Prozessrecht hat, prüft das Rechtsmittelgericht nicht allein nach Maßgabe der vom 

Verwaltungsgericht konkret gegebenen Begründung. Vielmehr können auch andere (liquide) 

gesetzliche  Ablehnungsgründe,  soweit  sie  zwingenden  Charakter  haben,  herangezogen 

werden, auch wenn sie für das Verwaltungsgericht bei der Ablehnung nicht maßgeblich waren 

(vgl. GK-AsylG, April 2025, § 78 Rn. 356 m.w.N.). In prozessrechtlich zulässiger Weise kann 

ein Beweisantrag unter anderem abgelehnt werden, wenn die unter Beweis gestellte Tatsache 

nach  der  materiell-rechtlichen  Rechtsauffassung  des  Tatsachengerichts  nicht 

entscheidungserheblich  ist  oder  wenn  es  sich  um  einen  Ausforschungs-  und 

Beweisermittlungsantrag handelt,  der lediglich zum Ziel hat, Zugang zu einer bestimmten 

Informationsquelle zu erlangen (vgl. nur BVerwG, Beschl. v. 7.11.2022 - 1 B 64.22 -, juris Rn. 

5). Bei der Prüfung, ob ein Verfahrensfehler vorliegt, ist nach ständiger höchstrichterlicher 

Rechtsprechung  die  materiell-rechtliche  Auffassung  des  Verwaltungsgerichts  zugrunde-

zulegen, auch wenn diese fehlerhaft  sein sollte.  So hängt der Umfang der erforderlichen 

Sachaufklärung von dem materiell-rechtlichen Standpunkt des Verwaltungsgerichts ab (vgl. 

BVerwG, Beschl. v. 21.9.2023 - 3 B 44.22 -, juris Rn. 25; Beschl. v. 28.3.2022 - 1 B 9.22 -, juris 

Rn. 18; Beschl. v. 16.12.2020 - 3 B 45.19 -, juris Rn 12 m.w.N.; vgl. auch: Wysk, VwGO, 4. Aufl. 

2025, § 124 Rn. 48; Eyermann, VwGO, 16. Aufl. 2022, § 124 Rn. 48; Sodan/Ziekow, VwGO, 5. 

Aufl. 2018, § 124 Rn. 197 m.w.N.). 
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Nach  Maßgabe  dieser  Vorgaben  ist  die  Ablehnung  des  Beweisantrags  durch  das 

Verwaltungsgericht nicht zu beanstanden. 

Der  Senat  kann offenlassen,  ob die  vom Verwaltungsgericht  angeführte  Begründung,  es 

handele sich um einen rechtlich unerheblichen Ausforschungs- und Beweisermittlungsantrag, 

hinsichtlich des Beweisantrags zur Einholung einer Auskunft bei der Beklagten zu der Frage, 

ob die E-Mail zu der Akte mit dem Aktenzeichen ... gelangt sei, trägt. Ein Ausforschungs- und 

Beweisermittlungsantrag liegt vor, wenn der Beweisantrag lediglich zum Ziel hat, Zugang zu 

einer bestimmten Informationsquelle zu erlangen, um auf diesem Wege Anhaltspunkte für 

neuen Sachvortrag zu gewinnen.  Auch Beweisanträge,  die so unbestimmt sind,  dass im 

Grunde  erst  die  Beweiserhebung  selbst  die  entscheidungserheblichen  Tatsachen  und 

Behauptungen aufdecken kann, müssen regelmäßig dem Gericht eine weitere Sachaufklärung 

nicht nahelegen und können als unsubstantiiert abgelehnt werden. Das ist dann der Fall, wenn 

für  den  Wahrheitsgehalt  der  Beweistatsache  nicht  wenigstens  eine  gewisse 

Wahrscheinlichkeit spricht, d.h. wenn sie mit anderen Worten ohne greifbare Anhaltspunkte 

willkürlich „aus der Luft gegriffen“, „ins Blaue hinein“, also „erkennbar ohne jede tatsächliche 

Grundlage“ behauptet  worden sind.  Welche Anforderungen vom Tatsachengericht  an die 

Substantiierung  gestellt  werden  dürfen,  bestimmt  sich  zum  einen  danach,  ob  die  zu 

beweisende Tatsache in den eigenen Erkenntnisbereich des Beteiligten fällt, und zum anderen 

nach der konkreten prozessualen Situation (vgl. BVerwG, Beschl. v. 7.11.2022 - 1 B 64.22 -,  

juris Rn. 5; Beschl. v. 22.10.2014 - 8 B 99.13 -, juris Rn. 40 m.w.N.; Senatsbeschl. v. 18.3.2024 

- 4 LA 55/22 -, n.v.). Zwar liegt generell ein unzulässiger Beweisermittlungsantrag immer dann 

vor, wenn gewissermaßen eine Archivrecherche in einer umfangreichen Urkundensammlung 

zum Auffinden einer Urkunde beantragt wird, ohne dass die Urkunde als individualisierbares 

Beweismittel konkretisiert werden kann (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.5.1998 - 7 B 440.97 -, juris 

Leitsatz Nr. 3; GK-AsylG, April 2025 § 78 Rn. 378.7). Eine solche Individualisierung dürfte aber 

im Falle des klägerischen Beweisantrags gegeben sein, da das Dokument, nämlich die E-Mail, 

benannt und vorgelegt wurde. Auch ist anerkannt, dass der Betreffende Vermutungen zur 

Grundlage  einer  Beweisbehauptung  machen  darf,  jedenfalls  dann,  wenn  es  sich  um 

Ereignisse und Abläufe handelt, die nicht seiner unmittelbaren persönlichen Wahrnehmungs-

sphäre  entstammen,  und  die  Gegenseite  einer  Vermutung  nicht  bereits  substantiiert 

entgegengetreten ist, oder sich der Betreffende hiermit wiederum substantiiert auseinander-

setzt,  etwa  greifbare  Anhaltspunkte  benennt,  die  für  seine  Vermutung  oder  gegen  die 

Erklärung der Gegenseite sprechen (vgl. BVerwG, Beschl. v. 22.10.2014 - 8 B 99.13 -, juris Rn. 

40; Beschl. v. 7.9.1990 - 7 B 116.90 -, juris Rn. 3; Beschl. v. 25.1.1988 - 7 CB 81.87 -, juris Rn. 

11; GK-AsylG, April 2025, § 78 Rn. 378.8).
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Jedenfalls  findet  die  weitere,  die  Ablehnung  des  gestellten  Beweisantrags  betreffende 

tragende  Begründung  des  Verwaltungsgerichts,  die  Beweiserhebung  sei  unerheblich,  im 

Prozessrecht eine Stütze. Wie bereits ausgeführt, ist für die Erheblichkeit der Sachaufklärung 

nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung die materiell-rechtliche Auffassung des 

Verwaltungsgerichts zugrundezulegen, auch wenn diese fehlerhaft sein sollte. Nach der vom 

Verwaltungsgericht  zu  § 10  Abs.  1  AsylG  gebildeten  Rechtsauffassung  kam  es  auf  die 

Beweiserhebung nicht an, weil die streitgegenständliche Adressmitteilung unstreitig nicht zu 

dem den Kläger betreffenden Verwaltungsvorgang der Beklagten gelangt ist, was dem Kläger 

– zu seinen Lasten – zuzurechnen sei. Er habe nicht ohne Weiteres darauf vertrauen dürfen, 

dass die Mitarbeiter der I. Flüchtlingsunterkunft A-Straße seine Adressänderung unverzüglich 

und  korrekt  dem  Bundesamt  mitteilen  würden.  Die  Probleme  wie  die  Übersendung  der 

Adressmitteilung per E-Mail statt per Fax in Folge eines „streikendes Fax-Geräts“ und unter 

Angabe eines falschen Aktenzeichens im Betreff der E-Mail durch die von ihm eingeschalteten 

Mittelspersonen  würden  zu  seinen  Lasten  gehen.  Nach  der  Rechtsauffassung  des 

Verwaltungsgerichts hätte der Kläger bei den von ihm beauftragten Sozialarbeitern nachfragen 

müssen, ob die Adressmitteilung erfolgt sei und dies nachgewiesen werden könne, sodass 

gegebenenfalls noch eine weitere Adressmitteilung rechtzeitig hätte versandt werden können 

(Urteilsabdruck, S. 7 f.).  Nach dem Rechtsstandpunkt des Verwaltungsgerichts kommt es 

mithin nicht darauf an, ob die E-Mail bei der Beklagten zum Verwaltungsvorgang mit dem 

Aktenzeichen H. gelangt ist. Bezogen auf diesen Rechtsstandpunkt hat der Kläger mit seinem 

Zulassungsantrag im Übrigen auch keine Zulassungsgründe im Sinne des § 78 Abs. 3 AsylG 

geltend gemacht oder hiergegen substantiiert inhaltliche Einwände erhoben. Eine vermeintlich 

falsche Rechtsanwendung durch das Verwaltungsgericht könnte für sich allein genommen 

auch nicht zur Zulassung der Berufung führen, da § 78 Abs. 3 AsylG anders als § 124 Abs. 2 

Nr. 1 VwGO den Zulassungsgrund der ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des Urteils nicht 

kennt.

Mit der Ablehnung des Zulassungsantrags wird das angefochtene Urteil rechtskräftig (§ 78 

Abs. 5 Satz 2 AsylG).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO und § 83b AsylG.

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 80 AsylG).


